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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

In Beantwortung einer Einfachen Anfrage Rychen (svp, BE) zu den
Sozialversicherungskosten, welche der Schweiz bei Abschluss der bilateralen
Verhandlungen mit der EU ins Haus stehen, machte die Landesregierung anfangs Juli
erstmals konkrete Angaben. Ihrer Ansicht nach sind die grössten Kosten bei der
Arbeitslosenversicherung zu erwarten, da Kurzaufenthalter und Saisonniers künftig
nach einem Aufenthalt von sechs Monaten Taggelder beziehen können, wobei die
Schweiz die zuvor in einem anderen EU-Staat geleistete Versicherungszeit
berücksichtigen muss. Positiv zu vermerken sei aber, dass die EU in eine Übergangsfrist
von sieben Jahren einwillige, da die Schweizer Wirtschaft überdurchschnittlich viele
Wanderarbeiter mit befristeten Verträgen beschäftigt. In diesem ersten Zeitraum wird
die Schweiz jährlich Beiträge von rund 170 Mio. Fr. ausbezahlen und weitere 40 Mio. Fr.
an ausländische Versicherungen rückerstatten. Nach Ablauf der Frist wird volles EU-
Recht gelten: dannzumal, schätzte der Bundesrat, werden die Zusatzkosten auf 370 bis
600 Mio. Fr. pro Jahr steigen. Eine Entlastung sei dagegen bei den Grenzgängern
absehbar. Heute zahlt die Schweiz den Arbeitslosenkassen in den Nachbarländern die
Beiträge der Grenzgänger im Umfang von rund 200 Mio. Fr. zurück. Diese
Rückerstattung ist innerhalb der EU nicht vorgesehen und fällt deshalb nach der
Übergangsfrist dahin.

Bei der AHV rechnet der Bundesrat mit jährlichen Kosten von 34 Mio. Fr. Für die
berufliche Vorsorge liegen die Ausgaben bei 10,7 und für die Familienzulagen bei 2 Mio.
Fr. Die Krankenversicherung für die Angehörigen von EU-Wanderarbeitnehmern und
Grenzgängern wird dem Staat kaum Mehrkosten verursachen, da die Kassen das
Angebot selbsttragend gestalten sollen. Allerdings wird die Schweiz in Härtefällen die
Prämienverbilligung exportieren müssen. Damit liegen die gesamten Zusatzkosten
während der siebenjährigen Übergangsfrist bei 462 Mio. Fr. In der anschliessenden
Phase mit uneingeschränktem EU-Recht muss mit Kosten von 422 bis 652 Mio. Fr.
jährlich gerechnet werden. Dem stehen Verbesserungen gegenüber, von denen auch
Schweizer im EU-Rahmen profitieren. So ist vorgesehen, die zwischenstaatliche
Leistungsaushilfe zu gewähren und die Beitragszeiten an ausländische
Sozialversicherungen zu addieren und als Basis für die Auszahlungen zu verwenden. 1

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 26.06.1998
MARIANNE BENTELI

Le Conseil national a adopté par 122 voix contre 60 une motion Wehrli (pdc, SZ)
chargeant le Conseil fédéral d’élaborer une loi visant à autoriser les assurances sociales
à accéder aux registres de personnes permettant de vérifier l’existence d’une
personne et la situation légale de son séjour en Suisse. Le Conseil fédéral a estimé que
le critère déterminant dans les assurances sociales est l’assujettissement à celles-ci et
non pas le statut de l’assuré au regard de la législation sur les étrangers. Par ailleurs, il a
considéré qu’au vu de la répartition des tâches entre Confédération et cantons ainsi
que du principe de légitimité, la séparation des missions policières et d’assurances
sociales doit être maintenue afin de protéger le citoyen contre une ingérence étatique
non prévue. Finalement, il a jugé cette adaptation inutile car le droit en vigueur permet
de garantir l’exactitude et l’exhaustivité des données concernées. La gauche a rejeté le
texte en bloc. 2

MOTION
DATUM: 28.09.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Der Ständerat nahm relativ knapp eine Empfehlung Rochat (lp, VD) an, welche anregte,
der Bund möge auf die Erhebung von AHV-Prämien für jene ausländischen
Arbeitskräfte verzichten, welche im Bereich der Landwirtschaft und des Rebbaus
beschäftigt werden und die sich weniger als acht Wochen in der Schweiz aufhalten.
Damit sollte die kurzfristige Anstellung ausländischer Arbeitnehmer in extrem
jahreszeitlich geprägten Betrieben erleichtert werden. 3

ANDERES
DATUM: 02.06.1997
MARIANNE BENTELI

Auf Antrag seiner vorberatenden Kommission lehnte der Nationalrat eine
parlamentarische Initiative Keller (sd, BL) ab, welche erreichen wollte, dass AHV- und
IV-Renten, welche an Personen mit Wohnsitz im Ausland überwiesen werden, der
Kaufkraft des jeweiligen Landes anzupassen seien. Da im Plenum nicht einmal mehr
der Initiant das Wort ergriff, wurde der Vorstoss diskussionslos verworfen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.1997
MARIANNE BENTELI

Im Herbst 2015 befassten sich die beiden Kommissionen für soziale Sicherheit und
Gesundheit mit einer parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion zur Erhöhung der
Voraussetzungen für den AHV-Rentenbezug. Der Vorstoss war Teil eines Dreierpakets,
mit welchem die SVP den Zugang von Ausländerinnen und Ausländern zu AHV,
Invalidenversicherung und Ergänzungsleistungen erschweren wollte. Konkret forderte
die parlamentarische Initiative, dass nur jene Personen eine ordentliche Rente der AHV
beziehen können, welchen für mindestens zwei volle Jahre Einkommen, Erziehungs-
oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, sowie deren Hinterlassenen.
Damit solle verhindert werden, dass Personen missbräuchlich kurz vor der
Pensionierung in die Schweiz einwandern, um anschliessend vom gut ausgebauten
Schweizer Sozialsystem zu profitieren, so die Begründung. Da die Regelung auch für
Schweizerinnen und Schweizer gelten würde, verstösst sie im Gegensatz zu  jenen der
beiden anderen SVP-Vorstösse nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz im
Personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Ende August gab
die SGK-NR der parlamentarischen Initiative Folge, im November verweigerte die SGK-
SR jedoch ihre Zustimmung, womit das Geschäft ans Plenum des Nationalrats ging. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.08.2015
FLAVIA CARONI

In der Maisession 2016 befasste sich der Nationalrat mit der parlamentarischen
Initiative der SVP-Fraktion zur Erhöhung der Voraussetzungen für den AHV-
Rentenbezug. Im Gegensatz zu ihrer ersten Beratung des Geschäftes empfahl die
Mehrheit der SGK-NR mittlerweile, der Initiative keine Folge zu geben. Eine Minderheit
Clottu (svp, NE) setzte sich für Folge geben ein. Der Fraktionssprecher der SVP verwies
auf die Sozialsysteme anderer europäischer Länder, in der der Zugang zu einer
Altersrente noch deutlich strikter geregelt sei, als dies der Vorstoss verlange. Zudem
würden Menschen aus anderen Ländern nicht die Zurückhaltung der Schweizerinnen
und Schweizer betreffend des Bezugs von Sozialleistungen kennen, was zu Problemen
führe. Die Mehrheitssprecherin erklärte, aufgrund der Anwendbarkeit der
beabsichtigten Regelung auch auf Schweizerinnen und Schweizer ergebe sich hier, im
Gegensatz zu den beiden anderen Vorstössen des SVP-Dreierpakets (vgl. auch die Pa.Iv.
14.426 und 14.427), kein Konflikt mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen. Jedoch
halte dieses fest, dass Sozialversicherungsbeiträge, welche in einem der Vertragsländer
geleistet wurden, in allen anderen angerechnet werden müssen. Da die allermeisten
Eingewanderten aus der EU in ihrem früheren Aufenthaltsland bereits Beiträge bezahlt
haben, wäre die Initiative wirkungslos, so die Ausführungen. Es wäre jedoch aufwändig,
das Vorhandensein solcher früherer Zahlungen zu überprüfen, womit angesichts der
sehr tiefen monatlichen Minimalrente von CHF 53 die Einsparungen rasch
überkompensiert würden. Aus diesen Gründen empfahl die Kommission mit 14 zu 8
Stimmen, die parlamentarische Initiative abzulehnen. Dem folgte das Plenum mit 118 zu
72 Stimmen ohne Enthaltung, wobei sich die geschlossene SVP-Fraktion und eine kleine
Minderheit der FDP-Liberalen Fraktion für den Vorstoss aussprach. Alle anderen
Fraktionen stimmten geschlossen dagegen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
FLAVIA CARONI
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Invalidenversicherung (IV)

Die namentlich aus Kreisen der SVP immer wieder kolportierte Behauptung, die IV-
Bezüger seien in erster Linie Ausländer, vor allem aus dem ehemaligen Jugoslawien,
welche ihren Wohnsitz in den meisten Fällen gar nicht mehr in der Schweiz hätten,
wurde durch eine Übersicht des BSV deutlich widerlegt. Diese wies nach, dass bei
Personen, die Beiträge an die IV geleistet haben, die Wahrscheinlichkeit, eine IV-Rente
zu beziehen, für Schweizerinnen und Schweizer klar höher ist als für Ausländer, obwohl
diese wesentlich häufiger in Branchen mit einem erhöhtem Invaliditätsrisiko arbeiten. 7

BERICHT
DATUM: 16.01.2004
MARIANNE BENTELI

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats gab im August
2015 einer parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion Folge, die die Voraussetzung
für IV-Rentenbezug für Ausländer verschärfen wollte. Neu, so der Wunsch der
Initianten, sollten nur noch in der Schweiz wohnhafte Personen Anspruch auf eine
Rente der Invalidenversicherung haben, und auch nur dann, wenn sie bei Eintritt der
Invalidität bereits während zweier Jahre Beiträge bezahlt oder seit zehn Jahren in der
Schweiz gewohnt haben. Dadurch solle der "Missbrauch der Schweizer Sozialsysteme
durch Eingewanderte" eingeschränkt und die IV entlastet werden. Die ständerätliche
Schwesterkommission gab dem Anliegen im November jedoch einstimmig keine Folge,
weshalb die Initiative zur Beratung an das Plenum des Nationalrats ging. Parallel zur hier
behandelten parlamentarischen Initiative hatte die SVP auch je eine parlamentarische
Initiative bezüglich der AHV und der Ergänzungsleistungen eingereicht, welche ebenfalls
darauf abzielten, den Zugang zu den Sozialwerken für Ausländerinnen und Ausländer zu
erschweren. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.08.2015
FLAVIA CARONI

Nachdem die beiden Kommissionen für Gesundheit und Soziales im Vorjahr
unterschiedlich entschieden hatten, gelangte die parlamentarische Initiative der SVP-
Fraktion für eine Verschärfung der Voraussetzungen für IV-Rentenbezug für Ausländer
in der Maisession 2016 in den Nationalrat. Inzwischen hatten sich die
Mehrheitsverhältnisse in der vorberatenden SGK-NR geändert: Die
Kommissionsmehrheit beantragte, der Initiative keine Folge zu geben, während eine
Minderheit Brunner (svp, SG) sich für Folge geben aussprach. Zu einer eigentlichen
Debatte kam es nicht: Die Volksvertreter beliessen es bei den Voten des Minderheits-
bzw. Fraktionssprechers und der Mehrheitssprecherin. Brunner erklärte, dass bei
einem generellen Ausländeranteil von rund 25% in der IV rund 50% der Bezügerinnen
und Bezüger ausländischer Nationalität seien, was es genauer zu betrachten gelte.
Allfällige Einwände aufgrund von Verträgen mit der EU und EFTA, welche einen
Gleichbehandlungsgrundsatz festschreiben, wischte er mit dem Hinweis auf die 2014
angenommene SVP-Einwanderungsinitiative weg: Die entsprechenden Abkommen seien
ohnehin neu zu verhandeln. Zudem wies Brunner auf die nach wie vor schwierige
finanzielle Situation der Invalidenversicherung hin. Die Mehrheitssprecherin Moret (fdp,
VD) hielt entgegen, eine Umsetzung der Forderungen würde im besten Fall wirkungslos
bleiben, im schlechtesten Fall jedoch gegen die Personenfreizügigkeit verstossen. Der
Gleichbehandlungsgrundsatz sei nicht nur ein zentraler Bestandteil des
Personenfreizügigkeitsabkommens, sondern er sei auch auf den Zugang zu den
Sozialversicherungen voll anwendbar. Eine einseitige Anpassung würde angesichts der
aktuellen Verhandlungen mit der Europäischen Union eine unnötige Provokation
darstellen. Zudem würden die Statistiken klar zeigen, dass die Personenfreizügigkeit
nicht zu einer Zunahme in den Leistungen der IV geführt habe, so die
Kommissionssprecherin. Angesichts dieser Argumente empfahl die SGK-NR mit 14 zu 9
Stimmen, die parlamentarische Initiative abzulehnen. Dieser Empfehlung folgte das
Ratsplenum mit 123 zu 67 Stimmen ohne Enthaltung. Alle Fraktionen stimmten
geschlossen, für den Vorstoss stimmte einzig die SVP. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
FLAVIA CARONI

01.01.88 - 01.01.18 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Ergänzungsleistungen (EL)

Nachdem 1995 die Vorschläge zur 3. EL-Revision in der Vernehmlassung auf
weitgehende Zustimmung gestossen waren, beauftragte der Bundesrat das EDI, die
diesbezügliche Botschaft auszuarbeiten, welche Ende November zuhanden des
Parlaments verabschiedet wurde. Den Bedenken der Kantone bezüglich der
Kostenbelastung wurde dabei Rechnung getragen. Demnach belaufen sich die
Mehrkosten nur noch auf 60 Mio. Fr., wovon der Bund einen Viertel, die Gemeinden
und Kantone den Rest tragen. Die Revision beinhaltet materielle Verbesserungen für
Bezüger und Bezügerinnen mit eigenem Haushalt. So soll neu nicht mehr der Netto-,
sondern der Bruttomietzins für den Abzug massgebend sein. Um die Situation von
Rentenberechtigten mit einer selbstbewohnten Liegenschaft, aber mit bescheidenem
Einkommen zu erleichtern, soll inskünftig erst der 75'000 Fr. übersteigende
Liegenschaftswert als Vermögen angerechnet werden. Schliesslich soll die bei den EL
geltende Karenzfrist für in der Schweiz wohnhafte Ausländerinnen und Ausländer von
bisher 15 auf 10 Jahre herabgesetzt werden. Auf die in der Vergangenheit mit mehreren
parlamentarischen Vorstössen verlangte Benachrichtigung der allenfalls
Bezugsberechtigten von Amtes wegen wurde verzichtet, doch soll die Information
durch eine Beilage zur Steuererklärung verbessert werden. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.11.1996
MARIANNE BENTELI

Nach kurzer Diskussion genehmigte der Nationalrat in der Frühjahrssession die 3.
Revision des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen (ELG) mit 112 gegen 3
Stimmen. Die Revision bringt vor allem verschiedene Verbesserungen für die nicht in
einem Heim, sondern zu Hause lebenden Leistungsbezügerinnen und -bezüger sowie
administrative Vereinfachungen. Die wichtigsten Punkte sind der Übergang von der
Netto- zur Bruttomiete bei der Feststellung der Anspruchsberechtigung, die
Herabsetzung der Karenzfrist für Ausländer und Ausländerinnen auf 10 Jahre, die
Neuregelung der Krankheitskosten, die Einführung eines Vermögensfreibetrages bei der
selbstbewohnten Liegenschaft von 75'000 Fr. sowie der Wegfall der Abzüge für Lebens-
, Unfall- und Invaliditätsversicherungen.

Im Rat herrschte von links bis rechts Einigkeit über die Notwendigkeit der Revision, so
dass ein Rückweisungsantrag von Bortoluzzi (svp, ZH) , welcher die Erarbeitung einer
kostenneutralen Revision forderte, keine Chancen hatte. In der Detailberatung
stimmte die grosse Kammer allen Änderungen im Sinn des Bundesrates zu. Zusätzlich
fügte sie auf Antrag ihrer Kommission eine Bestimmung ein, welche die kantonalen
Steuerbehörden verpflichtet, jeder Steuererklärung für AHV und IV-Rentenbezüger ein
vereinfachtes EL-Berechnungsblatt beizulegen. Ein Antrag Rechsteiner (sp, SG), die EL
sowie die zugrundeliegenden AHV-Renten von den Bundes- und Kantonssteuern
auszunehmen, wurde hingegen mit 77 zu 51 Stimmen verworfen. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.1997
MARIANNE BENTELI

Zusammen mit zwei weiteren parlamentarischen Initiativen, welche ähnliche Ansätze
für die AHV und die IV verfolgten, hatte die SVP-Fraktion im Sommer 2014 eine
parlamentarische Initiative zur Ausdehnung der Karenzfrist für Ergänzungsleistungen
eingereicht. Im Herbst 2015 befassten sich die Kommissionen für soziale Sicherheit und
Gesundheit der beiden Räte damit. Der Vorstoss fordert, dass für alle Ausländerinnen
und Ausländer, explizit auch für jene aus EU- und EFTA-Ländern sowie für Flüchtlinge,
eine Karenzfrist von zehn Jahren für den Bezug von Ergänzungsleistungen gelten soll.
Derzeit beträgt diese Karenzfrist grundsätzlich zehn Jahre, für Flüchtlinge jedoch nur
fünf, und Staatsangehörige der EU und EFTA sind davon ausgenommen. Mit dieser
Massnahme wolle die SVP die Missbrauchsgefahr bei den EL und die Sogwirkung der
Schweiz als Immigrationsland eindämmen, so die Begründung. Dabei verwies die Partei
auf den 2014 durch ihre Volksinitiative eingeführten Zuwanderungsartikel in der
Bundesverfassung, welcher explizit eine Einschränkung des Anspruchs auf
Sozialleistungen ermöglicht. Die SGK-NR gab dem Anliegen Folge, die SGK-SR lehnte es
daraufhin jedoch ab. Damit ging die parlamentarische Initiative zur Beratung ans
Nationalratsplenum. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.08.2015
FLAVIA CARONI
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In der Maisession 2016 befasste sich der Nationalrat mit einer parlamentarischen
Initiative der SVP-Fraktion zur Ausdehnung der Karenzfrist für Ergänzungsleistungen,
welche für Ausländerinnen und Ausländer gelte. Seit ihrer ersten Beratung hatte die
SGK-NR ihre Haltung zum Vorstoss geändert, eine Mehrheit sprach sich nun dagegen
aus. Eine Minderheit Herzog (svp, TG) plädiert für Folge geben. Der Fraktionssprecher
der SVP argumentierte, der Vorstoss ziele auf die Gleichbehandlung aller
Ausländergruppen ab, wolle aber auch einen „Sozialversicherungstourismus"
unterbinden. Die Minderheitssprecherin verwies auf den starken Kostenanstieg bei den
Ergänzungsleistungen und die deswegen nötigen Sparmassnahmen. Ausländerinnen und
Ausländer, insbesondere aus dem EU-EFTA-Raum, seien bei den EL-Beziehenden
zudem massiv übervertreten. Bei Problemen mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen
gelte es, dieses nachzuverhandeln, wie es auch das EU-Land Grossbritannien geschafft
habe. Die Mehrheitssprecherin hielt dagegen, der Gleichbehandlungsgrundsatz – hier
im Sinne einer gleichen Behandlung von Schweizerinnen und Ausländern aus dem EU-
Raum – sei zentraler Bestandteil des Freizügigkeitsabkommens und ihm könnte nur
Genüge getan werden, wenn auch für Schweizer Staatsangehörige eine Karenzfrist von
zehn Jahren eingeführt würde. Eine Mehrheit von 122 zu 69 Parlamentarierinnen und
Parlamentariern folgte der Kommission und gab der Initiative keine Folge. Der
Entscheid fiel ohne Enthaltungen und bei annähernder Geschlossenheit der
Fraktionen. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
FLAVIA CARONI

2014 beantragte Bruno Pezzatti (fdp, ZG) mittels einer Motion, dass der Bezug von
Ergänzungsleistungen den Ausländerbehörden gemeldet werde, da die
Migrationsbehörden wissen müssten, ob jemand über ausreichende finanzielle Mittel
verfüge, um für sich und seine oder ihre Familie zu sorgen. Der Bezug von
Ergänzungsleistungen sei diesbezüglich aussagekräftig. Nachdem Silvia Schenker (sp, BS)
die vom Bundesrat zur Annahme empfohlene Motion bekämpft hatte, stimmte der
Nationalrat in der Sommersession 2016 mit 133 zu 51 Stimmen für das Anliegen. 
In Übereinstimmung mit dem Antrag der SGK-SR, die Motion abzulehnen, weil der
Bundesrat den darin enthaltenen Auftrag bereits im Rahmen der Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative erfüllt habe, sprach sich der Ständerat hingegen
stillschweigend gegen die Motion aus. 14

MOTION
DATUM: 21.09.2016
ANJA HEIDELBERGER

Berufliche Vorsorge

1997 hatte ein Bericht der Gewerkschaft Bau und Industrie neben der AHV auch im
Bereich der Pensionskassen rund 68'000 ”vergessene Konten” im Umfang von über
400 Mio. Fr. ausgemacht, auf welche vor allem ausländischen Arbeitskräfte Anspruch
haben, die nicht bis zu ihrer Pensionierung in der Schweiz arbeiteten. Um dieses
Problem zu lösen, beantragte der Bundesrat dem Parlament eine Änderung des
Freizügigkeitsgesetzes in dem Sinn, dass eine zentrale Meldestelle geschaffen werden
soll. Ihr werden die Vorsorgeeinrichtungen jene Personen melden, die sich im
Rentenalter befinden und ihre Pensionskassenguthaben noch nicht abgerufen haben.
Zusammen mit der Zentralen Ausgleichskasse der AHV wird die Meldestelle versuchen,
die Adresse der Berechtigten zu eruieren. Sie wird zudem ein Register jener
Versicherten führen, zu denen die Vorsorgeeinrichtungen keinen Kontakt mehr haben.
Auf Anfrage kann sie so auch jüngeren Versicherten (ausländischen wie schweizerischen
Abeitnehmern) mitteilen, welche Kasse möglicherweise für sie ein Konto unterhält.
Beide Kammern nahmen die Vorlage praktisch diskussionslos an. 15

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 18.12.1998
MARIANNE BENTELI
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Arbeitslosenversicherung (ALV)

In einem überwiesenen Postulat der nationalrätlichen Kommission für soziale
Sicherheit wurde der Bundesrat aufgefordert zu prüfen, wie dem Umstand zu begegnen
sei, dass die italienischen Grenzgänger nur ungenügend in den Genuss der aufgrund
des Abkommens von 1978 von der Schweiz an Italien überwiesenen Arbeitslosengelder
kommen. Trotz Ausgleichszahlungen aus der schweizerischen Arbeitslosenversicherung
nach Italien in der Höhe von 9,8 Mio. Fr. im Jahr 1989 bezahlte der italienische Staat an
die arbeitslosen Grenzgänger lediglich 0,8 Mio. Fr. aus. 16

POSTULAT
DATUM: 22.03.1991
MARIANNE BENTELI

Jene Gewerkschaften, die einen hohen Anteil von Saisonniers vertreten, in erster Linie
die Gewerkschaft Bau und Holz (GBH), verlangen seit Jahren die Auszahlung von
Unterstützungsleistungen an Saisonniers, welche nach ihrem neunmonatigen
Arbeitseinsatz in ihre Heimat zurückkehren müssen und dort bis zu ihrer Rückkehr in
die Schweiz erwerbslos sind. Trotz Prämienleistungen an die Arbeitslosenkasse in der
Schweiz haben sie aber keinen Anspruch auf Unterstützung, weil die Schweizer AL-
Gesetzgebung einen Export von Leistungen nicht zulässt. Ausgenommen von diesem
Grundsatz sind nur die Grenzgänger, deren Status in bilateralen Abkommen geregelt ist.
Im Rahmen der EWR-Verhandlungen zeigte sich nun, dass die Schweiz bereit sein
könnte, hier eine Geste des guten Willens zu machen. Jedenfalls studierte das Biga die
Möglichkeit, zwar jenen Teil der AL-Beiträge in der Schweiz zurückzubehalten, der zur
Deckung des versicherten Risikos der Saisonniers im Inland erforderlich ist (wie
Kurzarbeit- oder Schlechtwetterentschädigung), den Rest aber — immerhin zwischen
40% und 60% der einbezahlten AL-Beträge — dem jeweiligen Wohnsitzland zu
überweisen. Dies wäre allerdings wohl auch nur eine Übergangslösung, denn bei einem
Beitritt der Schweiz zum EWR wären die Tage des Saisonnier-Statuts ohnehin gezählt. 17

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.09.1991
MARIANNE BENTELI

Mit einer von 8776 Grenzgängern unterzeichneten Petition forderten die im Tessin,
Oberwallis und italienischsprachigen Graubünden beschäftigten italienischen
Grenzgänger von den Regierungen der Schweiz und Italiens eine Revision des
bilateralen Abkommens aus dem Jahr 1978 über die Arbeitslosenversicherung der
Grenzgänger. Sie wollten damit ihre vollständige Eingliederung in die Schweizer
Arbeitslosengesetzgebung bezüglich der Arbeitslosentaggelder, der
Kontrollmassnahmen, der Vorbeugung, der Wiedereingliederung und der beruflichen
Weiterbildung erwirken. 18

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 29.10.1991
MARIANNE BENTELI

Die Behörden Deutschlands und der Schweiz schlossen mit Blick auf die
Arbeitslosenversicherung eine Zusatzvereinbarung ab, die eine Lücke in den bisher
getroffenen Regelungen schliessen soll. Im Zentrum des Abkommens stehen die
Angehörigen eines Drittstaates, die in Deutschland wohnen und in der Schweiz
arbeiten oder die Grenze mit umgekehrter Absicht täglich passieren. Diese Personen
fielen bisher aus dem sozialen Netz, sobald sie arbeitslos wurden, da die früheren
Abkommen zwischen Deutschland und der Schweiz den Anspruch auf Arbeitslosengeld
nur für jene Grenzgänger regelten, die entweder deutscher oder schweizerischer
Nationalität waren. 19

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 16.03.1994
MARIANNE BENTELI

In den letzten Jahren verloren viele ausländische Arbeitskräfte, welche infolge
wirtschaftlich begründeter Kündigung ihres Arbeitsplatzes keine neue
Aufenthaltsbewilligung erhielten, die ihnen aufgrund ihrer Beitragszeit zustehenden
ALV-Leistungen, da diese nicht ins Ausland exportiert werden. Einzelne Kantone sind
deshalb dazu übergegangen, die Aufenthaltsbewilligung dieser Arbeitnehmer bis zum
Auslaufen der Taggelder provisorisch zu verlängern. Mit einer Motion wollte
Nationalrätin Brunner (sp, GE) den Bundesrat verpflichten, für ausländische Arbeitslose
mit B-Ausweis eine Lösung zu suchen, die es ihnen in allen Kantonen erlaubt, im
Ausmass der entrichteten Beiträge die Leistungen der ALV zu beziehen. Der Bundesrat
hielt fest, dass gemäss Art. 69ter BV die Kantone allein für die Erteilung von
Aufenthaltsbewilligungen zuständig sind. Er erinnerte aber daran, dass das Bundesamt
für Ausländerfragen bereits 1992 die Kantone dazu eingeladen hat, diese
Verlängerungen generell zu gewähren. Auf seinen Antrag wurde die Motion in ein
Postulat umgewandelt. 20

MOTION
DATUM: 17.06.1994
MARIANNE BENTELI
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